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Dienstaufsichtsbeschwerdevom 10. Juni 2021 gegen den Bürgermeisterder
Gemeinde Moritzburgwegen Verletzung von Amtspflichtenauf Grund der
Versagung der Veröffentlichungeiner Meinungsäußerungder Wählerge-
meinschaftPro SteinbachimAmtsblattderGemeindeMoritzburg

Sehr geehrterHerrBibas,

mitIhrerNachrichtvom 10. Juni 2021 zeigtenSie eineVerletzungvon Amtspflichtendes
Bürgermeistersder Gemeinde Moritzburgan. Ihren Aussagen zufolge hätte Herr
BürgermeisterHänisch seine Amtspflichtenverletzt, da er Veröffentlichungenund
Meinungsäußerungender WählergemeinschaftPro Steinbachim Amtsblattder Gemeinde
Moritzburg- Ausgabe Mai und Juni 2021 - abgelehnthat.

Nach PrüfungIhrerBeschwerdeunterBerücksichtigungIhrerweiterenAusführungenund
unterHinzuziehungder Stellungnahmedes Bürgermeistersder Gemeinde Moritzburg
kommtdas LandratsamtMeißenzu dem Ergebnis,dass IhrerBeschwerdenichtabgeholfen
werdenkann.

GestattenSie uns dazu folgendeAusführungen:
1. Ablehnung des Artikels „Fakten, Fakten, Fakten - ein Zwischenruf‘“durch den
BürgermeisterderGemeindeMoritzburg

SoweitwievorliegendIhrArtikel„Fakten,Fakten,Fakten- ein Zwischenruf“von Ihnenan
die Redaktiondes Amtsblattesder Gemeinde Moritzburgzur Veröffentlichunggesandt
wurde,warderBürgermeisterderGemeindeMoritzburgbefugt,diesenLeserbriefinhaltlich
zu überprüfenund abzulehnen.

Die SächsischeGemeindeordnungenthältzwarkeineausdrücklicheRegelungzur Nutzung
des Amtsblattes,dies schließt jedoch nicht aus, dass eine Gemeinde auch den
Gemeinderätendie Möglichkeiteinräumt,im nichtamtlichenTeil des Amtsblattesihre
Meinungenzu äußern.Als Herausgeberdes Amtsblattes„MoritzburgerGemeindeblatt“,
bestimmtdie Gemeinde Moritzburg,vertretendurch ihren Bürgermeisteri. S. d.
8 53 Abs. 1 Sächsische Gemeindeordnung(SächsGemO) im Rahmen der redaktionellen
Verantwortung,über dessen Inhalte. Auch für den nichtamtlichenTeil muss die
presserechtlicheVerantwortungbei der Gemeinde liegen. Aus diesem Grund ist der
Bürgermeisterauch fürden nichtamtlichenTeil redaktionellverantwortlich.

Eine uneingeschränkteVeröffentlichungvon Publikationenim nichtamtlichenTeil des
LandratsamtMeißen Sprechzeiten:
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Amtsblattes „Moritzburger Gemeindeblatt" durch einzelne politische Gremien,
Einzelpersonen,Vereineund Ortschaftsrätewürdegegen das Prinzipder Staatsferneder
Presse verstoßenund wäre somitnichtzulässig.

Insofern sind Publikationenim nichtamtlichenTeil des Amtsblattesnur unter den
nachfolgendenVoraussetzungenzulässig.

Die Gemeinde darf zwar auf der Grundlage von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG
Öffentlichkeitsarbeitbetreiben,die Selbstverwaltungsgarantiedarfjedoch nichtjedwede
pressemäßigeÄußerungzulassen, die auch nureinen entferntenBezug zur öffentlichen
GemeinschaftderGemeindeaufweist.Aus diesemGrundmuss die Gemeinde,im Rahmen
ihrer redaktionellenVerantwortung,alle Publikationendahingehendprüfen, dass die
Garantiedes InstitutsderfreienPresse durchArt. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistetist.

Als redaktionelleBeiträge im nichtamtlichenTeil des Amtsblattskommen Berichte,
Meinungsäußerungen,Nachrichtenund Hinweiseder Gemeindeoderdes Landkreisesund
Dritter(z. B. Schulen,Kirchgemeinden,politischeVereinigungen,Vereineund einzelne)zu
örtlichenEreignissenund Fragen sowiesonstigeVeröffentlichungenin Betracht,fürderen
Verbreitung ein allgemeines Bedürfnis besteht (vgl. Rehak, in: Quecke/Schmid,
SächsGemO, Rdn. 68 zu 8 4).

Das Amtsblattist keine öffentlicheEinrichtungder Gemeinde Moritzburgi. S. v.
8 10 SächsGemO. Es besteht daher kein Anspruch auf Aufnahmevon Mitteilungen,
BerichtenoderAnzeigen in einem nichtamtlichenredaktionellenTeil des Amtsblatts.Ob
überhaupt,welcheArt und welchenUmfangvon PublikationenortsansässigerPersonen
und Vereinigungendie Gemeinde in ihr Amtsblattaufnimmt,stehtvielmehrin ihrem
Ermessen. Insofern können dahingehende Grundsätze über umfangmäßige und
themenmäßigeBeschränkungen festgelegt werden, die den Gleichheitsgrundsatz
berücksichtigen,fürderenErlass derGemeinderatderGemeindeMoritzburgzuständigist.

In diesemZusammenhangteilteunsderBürgermeisterderGemeindeMoritzburgmit,dass
die GemeindeMoritzburgein Statutzur Regelung der Veröffentlichungenim Amtsblatt
erarbeitet,welchesdem GemeinderatderGemeindeMoritzburgvorgelegtwerdensoll.

Derzeit befindetüber die Anzahl und den Umfang der im Amtsblattder Gemeinde
Moritzburg zu veröffentlichtenArtikeln oder Leserbriefen eine ehrenamtliche
Redaktionsgruppe. Redaktionelle Kürzungen und zeitliche Verschiebungen der
gewünschtenVeröffentlichungenfinden nur in Ausnahmefällenund in der Regel aus
fehlendenPlatzkapazitätenstatt. Das Amtsblattwird nach seiner Fertigstellungdem
Bürgermeisterder GemeindeMoritzburgals redaktionellVerantwortlichenzur Freigabe
übersandt.In diesemZusammenhangwerdenArtikeloderLeserbriefeaufdie Einhaltung
der demokratischenGrundordnunghin überprüft.In begründetenAusnahmefällengeben
die Mitgliederder Redaktion ein Votum ab und der Bürgermeisterentscheidet
abschließend.

In die Beurteilungzur Veröffentlichungvon Publikationenim MoritzburgerGemeindeblatt
fließt,unterBerücksichtigungder o. g. Grundsätze,die bisherüblichePraxis, dass ein
Sachverhaltunabhängigvom Inhalt, möglichstnur in einem und keinem folgenden
Gemeindeblattveröffentlichtwerdensoll, mitein. Damitsoll vermiedenwerden,dass das
MoritzburgerGemeindeblattstetigvon Ausgabezu Ausgabe zum Schlagabtauschund zur
erweitertenkommunalpolitischenBühne für unterschiedlicheThemen genutzt wird.
Inbesondere,da dies eherderfreienPresse zuzuordnenist.

Diese Beurteilungstehtim Einklang mitdem Prinzipder Staatsferneder Presse und ist
somitzulässig.

So verhieltes sich auch hinsichtlichder Beurteilungder begehrtenVeröffentlichungdes
Artikels„Fakten, Fakten, Fakten - ein Zwischenruf“für die Ausgabe des Moritzburger
Gemeindeblattesim Mai und Juni der Wählervereinigung„Pro Steinbach“ zum Artikel



 

„Faktencheck“des BürgermeistersderGemeindeMoritzburgin Bezug aufeinenArtikelder
AfD-Fraktionin derAusgabe im April2021 des MoritzburgerGemeindeblatts.

Insbesondere ging es dabei um den Artikel der AfD-Fraktion zu einzelnen
kommunalpolitischenThemen. Die RedaktionvotiertezurVeröffentlichungdieses Artikels
sehr unterschiedlich.Der Bürgermeisterentschied im Rahmen seiner redaktionellen
Verantwortung,diesen Artikel,der nach seinerEinschätzungeinigegrundsätzlicheFehler
aufwies,vollumfänglichzu veröffentlichen.In diesemZusammenhangveröffentlichteder
BürgermeistereinenZusatzartikel„Faktencheck“im gleichenGemeindeblatt.Darinwieser
sachlichaufeinzelneFehlersowie kommunal-und vergaberechtlicheGrundsätzehin und
stellteden Sachverhaltzum ArtikelderAfD-Fraktionklar.

Auf Grund dieser Klarstellungund im Hinblickauf die o. g. übliche Praxis zu sich
wiederholendenSachverhalten, war eine weitere Veröffentlichungzum gleichen
Sachverhaltnichtgeboten.

Die AblehnungderVeröffentlichungdes Artikels„Fakten,Fakten,Fakten- ein Zwischenruf“
derWählervereinigung„Pro Steinbach“durchden BürgermeisterderGemeindeMoritzburg
vom 28. April2021 und 21. Mai 2021 fürdie Ausgabe des MoritzburgerGemeindeblattes
im Mai und Juni warsomitzulässig.

2. DienstrechtlicheBeurteilungzur Weiterleitungeines Artikelsan die Gemeinderäteund
Veröffentlichungenim Amtsblattdurchden Bürgermeister

Soweit sich der Bürgermeisterder Gemeinde Moritzburgim Amtsblattder Gemeinde
Moritzburgäußert,nutzterdas ihmebensozustehendeRechtderfreienMeinungsäußerung
im Rahmendes Artikels5 Abs. 1 Satz 1 GG und des ihmauferlegtenNeutralitätsgebots.

Die Grenzenseines Rechts auffreieMeinungsäußerungwärenerstüberschritten,wenner
das ihmaufGrundseineramtlichenTätigkeitzufallendeGewichtund die ihm Kraftseines
Amtes gegebenen Einflussmöglichkeitenin einer Weise nutzt, die mit seiner der
AllgemeinheitverpflichtendenAufgabeunvereinbarist. Das istvorliegendjedochnichtder
Fall.

Bei dem vorliegendenArtikel„Faktencheck“des BürgermeistersderGemeindeMoritzburg
ging es lediglich um eine Klarstellung des o. g. Artikels der AfD-Fraktion zu
kommunalpolitischenSachverhalten.

Als zulässigesInformationshandelneinerKommunewirddie Weitergabevon Informationen
mitdem Ziel angesehen,Politikverständlichzu machen,die BevölkerungüberPolitikund
Recht imjeweiligenAufgabenkreiszu informierenundstaatlicheTätigkeittransparenterzu
gestalten.Zulässig sind insbesondereöffentlicheBekanntmachungen,Berichteüber die
kommunaleWirtschaftsförderungsowie die Berichterstattungüberdie aktuelleTätigkeit
unddie künftigenVorhabendes Gemeinderates(z. B. BerichteüberöffentlicheSitzungen).
So auch die Klarstellungzu kommunalpolitischenAussagenoderArtikeln.

Ausweislichdes dem LandratsamtMeißenvorliegendenArtikelsdes Bürgermeistersder
GemeindeMoritzburgüberdie KlarstellungkommunalpolitischenSachverhalteist dessen
InhaltmitseinerderAllgemeinheitverpflichtetenAufgabevereinbar.

Eine EinschränkungIhrerTätigkeitals Gemeinderatsmitgliedder GemeindeMoritzburgist
aus den genanntenGründen nichtersichtlich.Ein rechtsaufsichtlichesEinschreitendes
LandratsamtesMeißenist nichtangezeigt.

MitfreundlichenGrüßen
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